
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die
Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unterbreizbach

vom 06.02.2025

Aufgrund der § 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBI. S. 277, 288), der § 2, 10 und 12 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBI.
5. 277, 288), des § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB
VIII) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. 1 S. 2022),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. April 2025 (BGBI. 1 S. 107), der § 21 Abs. 1, 29 und
30 des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindergartengesetz —

ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.
Juli 2024 (GVBI. 5. 202) hat der Gemeinderat der Gemeinde Unterbreizbach in seiner Sitzung
am 08.09.2025 die folgende 1. Änderung zur Satzung zur Gebührensatzung über die
Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder beschlossen:

1. Änderung
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von
Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unterbreizbach vom 06. Februar 2025 (bekannt
gemacht im Amtsblatt Nr. 4/2025 der Gemeinde Unterbreizbach „Vorderrhönkurier“ am
20.02.2025) wird wie folgt geändert:

§ 6 Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:

„Die pauschale Verpflegungsgebühr pro Tag beträgt für einen:
- Halbtagsplatz 4,30 €
- Ganztagsplatz 4,90 €.

Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres, beginnend ab dem 01 .09.2026, ergibt sich die
pauschale Verpflegungsgebühr pro Tag aus der nachstehenden Tabelle:

Zeitraum Halbtagsplat.z Ganztagsplatz

01 .09.2026 bis 31.08.2027 4,42 € 504 €

01 .09.2027 bis 31.08.2028 4,55€ 5,19€

AbOl.09.2028 4,68€ 5,34€

II. Inkrafttreten

Diese 1. Anderungssatzung tritt zum 01.09.2025 in Kraft.

breih, den 19.09.2025

Bürgermeister


